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 Veröffentlicht am 13.09.1967

Norm

EO §382 Z8 IIIG

EO §396

Rechtssatz

Es ist keineswegs richtig, daß die gefährdete Partei nach der Bewilligung des abgesonderten Wohnortes von der ihr

erteilten Ermächtigung, die eheliche Wohnung zu verlassen, sofort Gebrauch machen muß, andernfalls sie das Recht

zum Auszug aus der ehelichen Wohnung verliere. Der gefährdeten Partei, der der Auszug aus der ehelichen Wohnung

bewilligt wird, muß analog der Vorschrift des § 396 EO das Recht eingeräumt werden, innerhalb eines Monates ab der

Zustellung der einstweiligen Verfügung die eheliche Wohnung zu verlassen.
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